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Radonvorsorgegebiete in Sachsen ausgewiesen
Landesumweltamt erlässt Allgemeinverfügung

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) hat heute die Radonvorsorgegebiete für Sachsen ausgewiesen. Mit
Inkrafttreten der Allgemeinverfügung am 31. Dezember 2020 gelten in den
Radonvorsorgebieten neue Anforderungen für den Bau von Gebäuden sowie
für den Radonschutz an Arbeitsplätzen in Erdgeschoss- oder Kellerräumen.

Von einem erhöhten Radonpotenzial ist dann auszugehen, wenn zu erwarten
ist, dass in einer Gemeinde auf 75 Prozent der Fläche in mehr als 10
Prozent der Gebäude der gesetzlich festgelegte Referenzwert für Radon von
300 Becquerel pro Kubikmeter Innenraumluft überschritten wird. Davon
sind in Sachsen insgesamt 107 Gemeinden in fünf Landkreisen betroffen.
Der Schwerpunkt liegt mit 49 Gemeinden im Erzgebirgskreis, gefolgt von
21 Gemeinden im Vogtlandkreis, 19 in Mittelsachsen, 12 im Landkreis
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und 6 im Landkreis Zwickau.

Gebäude müssen grundsätzlich so geplant und gebaut werden,
dass das Eindringen von Radon aus dem Boden ins Gebäude
verhindert oder erheblich erschwert wird. Eine solide Bodenplatte aus
wasserundurchlässigem Beton schützt gegen Bodenfeuchte und damit auch
gegen den Eintritt von Radon. In den Radonvorsorgegebieten reicht dieser
Schutz allein nicht aus. Neu ist, dass dort zusätzlich zum Feuchteschutz
mindestens eine der in § 154 Strahlenschutzverordnung aufgeführten
Radonschutzmaßnahmen umgesetzt werden muss. Beispielsweise bieten
abdichtende Radonschutzfolien oder technische Einrichtungen zur Fassung
und Ableitung von Radon einen wirksamen Schutz gegen eindringendes Gas
aus dem Erdreich.

Außerdem sind Arbeitgeber und Selbstständige in Radonvorsorgegebieten
dazu verpichtet, an Arbeitsplätzen im Keller und im Erdgeschoss ab dem
31. Dezember 2020 Radonmessungen durchzuführen. Wird der Referenzwert

Hausanschrift:
Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
August-Böckstiegel-Straße 1
01326 Dresden-Pillnitz

www.smul.sachsen.de/lfulg

* Kein Zugang für verschlüsselte
elektronische Dokumente. Zugang
für qualiziert elektronisch signierte
Dokumente nur unter den auf
www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html
vermerkten Voraussetzungen.

mailto:karin.bernhardt@smekul.sachsen.de
mailto:karin.bernhardt@smekul.sachsen.de


Seite 2 von 2

von 300 Becquerel pro Kubikmeter an einem Arbeitsplatz überschritten,
müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Radonwerte zu reduzieren.

Die Messungen dauern ein Jahr und müssen bis zum 30. Juni 2022
abgeschlossen sein. Somit bleibt für die Planung der Messungen maximal
ein halbes Jahr Zeit.

Hintergrund:

Radon ist ein natürliches radioaktives Edelgas, das überall im Boden
entsteht. Je nach Art des Bodens kann es in höheren oder niedrigeren
Konzentrationen vorkommen. Tritt es aus dem Boden aus, wird es durch
die Atmosphärenluft sofort stark verdünnt. Tritt es jedoch über Risse und
Fugen in Gebäude ein, kann es sich dort anreichern. Wird es in erhöhten
Mengen über einen längeren Zeitraum eingeatmet, kann es Lungenkrebs
verursachen.

Sachsen gehört zu den Bundesländern, die aufgrund der geologischen
Gegebenheiten ein erhöhtes Radonpotenzial besitzen. Deshalb ist in
Sachsen bereits vor vielen Jahren eine Radonberatungsstelle bei
der Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als
Ansprechpartner eingerichtet worden.

Die ab dem 31.12.2020 erforderlichen Messungen müssen durch
Institutionen erfolgen, die eine entsprechende Anerkennung des
Bundesamtes für Strahlenschutz haben.

Für Bauherren, Hauseigentümer, Handwerker und Planer gibt es eine
Broschüre, die konkrete bauliche und lüftungstechnische Maßnahmen zur
Reduzierung der Radonkonzentration aufzeigt.

Medien:
Foto: Karte der festgelegten Radonvorsorgegebiete in Sachsen

Links:
Allgemeinverfügung im Sächsischen Amtsblatt Nr. 49, Seite 1362-1367
Faltblatt Radonvorsorgegebiete
Planungshilfe für Neu- und Bestandsbauten
Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen
Radonberatungsstelle Sachsen
Vom BfS anerkannte Anbieter von Radon-Messungen
Mehr zu Radon in Sachsen und FAQs

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/medienobjekte/134170
https://www.laenderrecht.de/media/upload//0327%20-%20SaechsABl_2020-49_LV.pdf
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36628
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/service/radon-messung/anerkennung/anerkennung.html#anbieter
https://www.radon.sachsen.de

